
Stellenausschreibung  

 
Der Bauhof der Ortsgemeinde Bellheim sucht zum 26. August 2024 eine/n 

 

Auszubildende/n für den Beruf des Gärtners mit der Fachrichtung 

Garten- und Landschaftsbau (m/w/d) 
 

    
 

Ihre Ausbildung: 

 Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Während dieser 3 Jahre lernen Sie bei uns alles was ein 

Landschaftsgärtner (m/w/d) in der Praxis wissen und können muss. 

 In der Berufsschule, dem theoretischen Teil der Ausbildung, wird das Wissen zu den The-

men Pflanzenkunde, Technik aber auch Mathematik (wichtig für den räumlichen Durch-

blick z.B. beim Anlegen eines Gartens) u.v.m. vermittelt. 

 Während des Jahres finden überbetriebliche Lehrgänge statt (z. B. Motorsägen-Kurs, Ver-

wendung von Pflanzen, Vermessungsarbeiten, Natursteinarbeiten). 

 Die Ausbildungsvergütung erfolgt gemäß dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentli-

chen Dienstes und beträgt im 1. Ausbildungsjahr 1.218,26 €, im 2. Ausbildungsjahr 

1.268,20 € und im 3. Ausbildungsjahr 1.314,02 € (Bruttobeträge). 

Zusätzlich wird ein Lernmittelzuschuss von brutto 50 € pro Ausbildungsjahr und bei erfolg-

reich abgeschlossener Abschlussprüfung eine einmalige Abschlussprämie von 400 € ge-

zahlt. 

 

Ihre Voraussetzungen:  

 qualifizierter Schulabschluss  

 Quereinsteiger sind willkommen 

 handwerkliches Geschick 

 Interesse an handwerklichen und gärtnerischen Tätigkeiten 

 Zuverlässigkeit, Engagement und Sorgfalt 

 

Als Ansprechpartner für weitere Informationen stehen Ihnen Herr Schuhmacher, Bauhofleiter 

(0172/7198170) oder Frau Schneider, Personalabteilung (07272/7008-334) gerne zur Verfü-

gung.  

 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis spätestens 07.07.2024 an 

die Verbandsgemeindeverwaltung, Personalabteilung, Schubertstraße 18, 76756 Bellheim o-

der per E-Mail an personalabteilung@vg-bellheim.de. Bitte reichen Sie keine Originale ein, da 

die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesendet werden können. Die Unterlagen werden ver-

nichtet und die Daten gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind; spätestens jedoch 6 Monate nach Abschluss des Verfahrens. Bei Be-

werbungen per E-Mail bitten wir um Übersendung einer zusammenhängenden PDF-Datei. 
 


